
 
 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei 
der betroffenen Person nach Art. 13 DSGVO 

 

 Mitwirkung an Verfahren Dritter 

Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen: 

Stadt Barsinghausen  
– Der Bürgermeister –  
Bergamtstraße 5 
30890 Barsinghausen, 
05105 774-0 
info@stadt-barsinghausen.de 
 

Name und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten: 

Herr Leif Erichsen - Datenschutzbeauftragter 
Hannoversche Informationstechnologien AöR 
Hildesheimer Str. 47 
30169 Hannover 
0511 700 40- 321 
leif.erichsen@hannit.de 
datenschutz@hannit.de 
datenschutz@stadt-barsinghausen.de 
 

Zweck der Datenerhebung 
und Verarbeitung: 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Bau- und 
Planungsamt zur Mitwirkung an Verfahren Dritter gespeichert.  
 
Andere Behörden können die Stadt Barsinghausen damit 
beauftragen, Verfahrensunterlagen der Öffentlichkeit zur 
Stellungnahme zugänglich zu machen. Sie erstellen dafür in der 
Regel eigene Erklärungen gemäß DSGVO. 
  
In diesem Zusammenhang besteht jedoch die Möglichkeit, nicht 
nur bei der verantwortlichen Behörde, sondern auch bei der 
Stadt Barsinghausen eine Stellungnahme oder eine Erklärung  
zur Niederschrift abzugeben. Stellungnahmen können auch 
Belange der Stadt Barsinghausen als von dem Verfahren 
betroffene Gebietskörperschaft berühren.  
 
Dafür gilt diese Erklärung der Stadt Barsinghausen.  
Eine Stellungnahme kann personenbezogene Daten enthalten, 
wie Name, Adresse und ggf. weitere datenschutzrechtlich 
bedeutsame Informationen, z.B. Informationen über Eigentum 
an einem Grundstück, einer Anlage oder über ein 
Nutzungsrecht. 
 

Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung Ihrer Daten: 

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) sowie die für die jeweilige Fachplanung geltenden 
Fachgesetze. Das sind unter anderem: 

 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) 

 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) 

 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) 

 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

 Niedersächsisches Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
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Datenübermittlung: Die genannten personenbezogenen Daten werden 
erforderlichenfalls folgenden Empfängern bzw. Gruppen von 
Empfängern zugänglich gemacht:  
Der für das Verfahren verantwortlichen Behörde.  
Innerhalb des Verantwortlichen: Die interne Weitergabe der 
personenbezogenen Daten erfolgt nur soweit erforderlich an 
Bereiche, deren Belange ggf. berührt sind und in weitere 
Klärungen einbezogen werden sollen.  
 
Standardmäßig kann der verwaltungsinterne IT-Service bei 
Systemstörungen auf Daten zugreifen.  
 
Darüber hinaus können die Daten an Mitglieder des Rates der 
Stadt Barsinghausen im Rahmen ihrer Verantwortung für die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
städtebaulichen Planungen weitergegeben werden. Denn für 
die Abwägung und Prüfung von Stellungnahmen zu 
städtebaulichen Planungen ist der Rat der Stadt Barsinghausen 
zuständig. 
 

Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfristen: 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von 
personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 
mehr im Zusammenhang mit dem jeweiligen städtebaulichen 
Planverfahren / dem jeweiligen städtebaulichen Plan 
erforderlich sind. 
 
Die Stadt Barsinghausen verarbeiten und speichern 
personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
gesperrt oder gelöscht.  
 
Personenbezogene Daten aus Stellungnahmen, die sich in 
Verfahren geäußert haben, werden Bestandteil der 
Verfahrensakte und werden mit dieser aufbewahrt. 
 



Rechte der betroffenen Per- 
sonen: 

Sie können gegenüber der Stadt Barsinghausen folgende 
Rechte geltend machen: 

 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 
DSGVO) 

 Recht auf Löschung der 

Datenverarbeitung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der 

Datenverarbeitung (Art.18 DSGVO) 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung wegen 

besonderer Umstände (Art. 21 DSGVO) 

 Recht auf Widerspruch einer erteilten Einwilligung 

 (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 

 Recht auf Beschwerde an die zuständige 

Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

 

Zuständige Aufsichtsbe- 
hörde: 

Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover 
0511-120 4500 
poststelle@lfd.niedersachsen.de 

Automatisierte 
Entscheidungsfindung 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder 
Profiling erfolgt nicht. 

Stand: 1. April 2022 
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